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ANTWORT
Selbstverständlich sind Lachgas-freie 
Anästhesien jederzeit möglich, indem 
einfach kein Lachgas eingesetzt wird. 
Aber wer sich für einen prinzipiell N20-
freien Betrieb entscheidet, möchte
a)	� die Verwechslungsrisiken dieses farb- 

und geruchslosen Gases eliminieren, 
indem Lachgas komplett abgeschafft 
wird und

b)	� die Betriebs- und gegebenenfalls In‑ 
vestitionskosten für die N20-Versor-
gung einsparen.

Drei Szenarien sind zu unterscheiden:
Neugeräte: Neugeräte sollten beim Her-
steller so beauftragt werden, dass sie von 
vornherein für den Betrieb mit Lachgas 
inaktiviert sind. Es gibt sowohl Geräte, 
bei denen eine N20-Nutzung nicht mög
lich und auch nicht nachrüstbar ist, als 
auch Geräte, bei denen diese Funktio-
nalität möglich, aber für den Anwender 
inaktiviert ist. Die zweitgenannte Ver-
sion ist allerdings nicht billiger, da dann 
immer alle für den Betrieb mit N20 er-
forderlichen Komponenten verbaut sind 
(u.a. auch das Modul zur Verhinderung 
hypoxischer Gasgemische); die Lachgas-

Funktionalität kann bei diesen Geräten 
vom Servicetechniker des Herstellers (re)
aktiviert werden.

Bestandsgeräte bzw. „Altgeräte“, die 
für einen Lachgasbetrieb konzipiert 
sind und bei denen keine Umrüstung 
für einen N20-freien Betrieb erfolgt 
ist: Bei Geräten, die für den Betrieb 
mit Lachgas ausgestattet und aktiviert 
sind, muss diese Funktionalität bei den 
sicherheitstechnischen Kontrollen (STK) 
auch getestet werden. Dafür ist Lachgas 
(z.B. aus der Flasche) erforderlich, 
das der Anwender ggf. zur Verfügung 
stellen muss. Der Servicetechniker darf 
jedenfalls keine Druckgasflaschen in 
einfachen Pkws transportieren. Auf die 
„Lachgas-Tests“ kann nur verzichtet 
werden, wenn das Gerät definitiv für  
den Lachgasbetrieb deaktiviert ist.

Bestandsgeräte bzw. „Altgeräte“, die 
für einen Lachgasbetrieb konzipiert 
sind, jedoch vom Hersteller auf einen 
N20-freien Betrieb umgerüstet werden: 
Die Inaktivierung der Lachgas-Funktio
nalität ist bei vielen Geräten möglich 
und muss von einem Servicetechniker 
des Herstellers vorgenommen werden. 
Dies kann sich unter Umständen anbie-
ten, wenn das Modul zur Verhinderung 
hypoxischer Gasgemische defekt ist, um 
die Austauschkosten zu vermeiden. Die 
Umrüstung umfasst im Wesentlichen
a)	� die mechanische Blockade eines (ver‑ 

sehentlichen) Betriebes mit N20, z.B. 
durch den Verschluss der Lachgas-
eingänge mit Schrauben, die nicht 
zerstörungsfrei entfernt werden 
können, 

b)	� die Inaktivierung der Alarmfunktio-
nen für die Lachgasversorgung,

c)	 eine Beschriftung von N20-Rota-
metern oder Wahltasten mit einem 
Hinweis, dass diese Funktion nicht 
zur Verfügung steht.

Anmerkung: 
Die ggf. erforderliche Änderung am 
Messröhrenblock (z.B. Dichtsetzen des  
N20-Rotameters, damit kein Gas durch
strömen kann) hängt vom Typ des 
Anästhesiegerätes ab, ebenso, ob aus 
technischen Gründen ein zweites Trä-
gergas (Aer medicinalis) für den Betrieb 
erforderlich ist.

Reiner Sauerstoff als Trägergas: 
Bei einigen Altgeräten (z.B. Varianten 
des Trajan®, Drägerwerk AG) steht nach 
Inaktivierung der N20-Funktionalität nur 
Sauerstoff als Trägergas zur Verfügung. 
Wenn dagegen Bedenken bestehen, 
kann eine Umrüstung von Sauerstoff/
Lachgas auf Sauerstoff/Aer medicinalis 
vorgenommen werden, sofern die dafür 
erforderlichen Komponenten noch ver- 
fügbar sind; die damit verbundenen 
Kosten legen dann aber eher einen Aus-
tausch des Gerätes nahe.

Die kurzfristige (einige Stunden) Ver
wendung von reinem Sauerstoff als 
Trägergas in der klinischen Anästhesie ist 
nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand 
möglich und wird in einigen Abteilungen 
routinemäßig durchgeführt. In einigen 
Situationen bestehen jedoch Bedenken 
[3]: Reaktive Sauerstoffspezies (ROS) 
verstärken u.a. die toxischen Effekte  
von Paraquat, Disulfiram und Bleomy-

FRAGE
Ich habe ein Anästhesiegerät, das für 
den Betrieb mit Distickstoffmonoxid 
(N20; Lachgas) zugelassen und an
geschafft wurde. Ich möchte aber in 
Zukunft kein Lachgas mehr verwen-
den. Was habe ich zu beachten?
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cin, die Ausbildung einer retrolentalen 
Fibroplasie beim Neugeborenen und  
einen Ischämie/Reperfusionsschaden; 
aus diesem Grunde empfehlen die ak
tuellen ERC-Leitlinien nach Reanimation 
von Erwachsenen eine sättigungsorien
tierte Dosierung von Sauerstoff mit Ziel‑ 
werten im Bereich von 95%. Nicht nur 
nach globaler, sondern auch lokaler  
Ischämie (z.B. bei Carotisdesoblitera
tion, Transplantation) [4] ist die Ver- 
stärkung des Ischämie/Reperfusions-
schadens durch ROS bei übernormalen 
arteriellen Sauerstoffspannungen zu be- 
rücksichtigen. Weitgehend ungeklärt 
sind die Nettoeffekte (aus Suppression 
und Verstärkung) übernormaler arteriel-
ler Sauerstoffspannungen auf immuno-
logische Prozesse, z.B. im Rahmen der 
Karzinogenese (Tumorchirurgie) [1,2]. 
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